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Wahlvorschlag 
 
 
der Fraktion der CDU 

 
 
Wahl von Mitgliedern des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V „Terror-
anschlag vom 23.08.2024“ 
 
 
- zur Drucksache 18/11330 - 
 
Es werden folgende Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss gewählt: 
 
 
Ordentliche Mitglieder 
 

Stellvertretende Mitglieder 

CDU 
 

CDU 

Fabian Schrumpf  
Matthias Eggers  
Sebastian Haug  
Sascha Lienesch  
 

Marc Blondin  
Peter Blumenrath  
Thomas Schnelle  
Heike Wermer  

 
 
Grundlage 
 
Gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsaus-
schüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 (GV.NW.1985, S. 26),  
Untersuchungsausschusses bestimmt der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss können  
nur Mitglieder des Landtags angehören. 
 
In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein. 
 
Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse verteilt;  
dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsausschuss  
den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen 
 
 
 
Thorsten Schick 
Matthias Kerkhoff 
 
und Fraktion 


